
279] DasNecht innerhalb des wirtfhaftswiffen[haftliden Studiums 107

beute namentlich auch genoffenfchaftliche, ftändijche und andere foziale
Nechtsbildungen zwifehen Sffentlidhes und privates Necht fchieben und
beide verbinden.

b) Juriftifhe Nerndarbietungen für alle Studierenden der

Bolkswirtfhaft.
co) Einführungsvorlefungen in das private und Öffentliche Necht

follen dem Studierenden bei Beginn feines Studiums einen perfpektiven-
reichen lÜberblit über die Staats- und Nechtsordnung geben; diefe Vor-
lefungen follen u. a, einerjeits für die ganz fpezififhe Art und Funktion

der Nechtsnorm und der Nechtsordnung, namentlich in ihrer modernen,
rationalen Geftalt, das Berftändnis vorbereiten, andererfeits die VBer-
bindung von Necht und Staat mit Gefellfehaft und Kultur, der Normen

mit den Nealien aufdeden,

3) Das bürgerliche und Handelsrecht müffen in mehreren Bor-
lefungen und Übungen, wenn auch nicht in der Ausführlichkeit wie im

Nechtsunterricht für Bolljuriften, gepflegt werden.
y) Der Sffentlidhe Nechtsunterricht muß volles Berftändnis vom

Mefen und Funktionieren des modernen Staates, genauere Nenntnis

des deutfchen Berfajfungsrechts fowie grundlegende Nenntnis des
Berwaltungsrechts, insbefondere Steuer- und Gewerberechts, vermitteln.

3) Das Sozialrecht bzw. das Arbeitsrecht fowie die bedeutfamften
Rechtsbildungen und Nechtseinrichtungen gemifchtrechtlidhen Charakters,
namentlich aus der Nachkriegszeit, müffen in den Grundzügen planmäßig

mit gepflegt und geprüft werden.

5) Der Nechtsunterricht für VBolkswirte muß ftets den engen Zufammen-
bang und das Aufeinanderangewiefenfein von Necht und Wirtfchaft
den Studierenden nabhebringen, muß In, diefem Sinne WirtjhHafts-
vecht pflegen . . . ufw. wie oben S. 102/103 unter ILL

3. a) Wenn auch — fehon im Intereffe der Freizügigkeit der Stubieren-

den —, die Hauptforge des Nechtsunterrichts eine weithin einheitliche

und gleichmäßige Nechtsausbildung der Bolkswirte fein muß, {vo follte
daneben doch auch jhon einem Wunfjche der Studierenden nach einer Aus-
richtung des Unterrichts und der Prüfung im Necht auf eine vder die
andere der vier Hauptarten der fpäteren praktifhen Berwendung der
Boltswirte, wo und wie dies irgend einzurichten Ift, Nechnung getragen
werden.

Wie dies etwa möglich ift, fer hier nur für die Gruppe a) andeutungs-
weife veranfhaulicht, .

Hier follte noch Mechfel- und Schedrecht fowie in feinen Grundzügen
bas bürgerlide Berfahrensrecht einfchließlich Konkursrecht hinzutreten;
ferner tann bier noch die eine oder die andere Borlefung aus den Ge-
bieten des Bank- und Börfenrechts, See- und Schiffahrtisrechts, Patent-

und Urheberrechts, des privaten Berficherungsrechts u, A, in Betracht ge-

zogen werden,


